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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der 

Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis be-

antworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine 

Antwort auf Ihre Frage zukommen zu lassen und hat 

daher die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-

Bahn Berlin um Stellungnahmen gebeten. Die Stellung-

nahme der BVG wurde von ihr in eigener Verantwortung 

erstellt und dem Senat übermittelt. Sie ist nachfolgend 

wiedergegeben. Die S-Bahn Berlin hat in der für die Be-

arbeitung vorgegebenen Frist nicht geantwortet. 

 

Frage 1: Wie hoch war in den Jahren seit 2010 jeweils 

zum Jahresende der Betrag der offenen Forderungen (in 

Euro) der BVG A.ö.R. und der S-Bahn Berlin GmbH 

gegenüber säumigen Kund*innen aufgrund „erhöhter 

Beförderungsentgelte“? (Bitte nach Jahr und Verkehrsun-

ternehmen aufschlüsseln.) 

 

Antwort zu 1: Die BVG hat hierzu übermittelt: „Die 

im Jahresabschluss der BVG ausgewiesenen offenen 

Forderungen an erhöhtem Beförderungsentgelt betrugen 

in den Jahren 
 

2010 3.818.619 Mio. EUR 

2011 2.459.070 Mio. EUR 

2012 2.175.792 Mio. EUR 

2013 4.069.012 Mio. EUR 

2014 7.570.484 Mio. EUR. 
 

In den Beträgen sind jahresübergreifende Forderungen 

enthalten.“ 

 

 

Frage 2: Wie hoch waren in den Jahren seit 2010 der 

Betrag der Forderungen (in Euro) gegenüber säumigen 

Kund*innen aufgrund „erhöhter Beförderungsentgelte“, 

auf die BVG A.ö.R. und S-Bahn Berlin GmbH verzichtet 

haben? (Bitte nach Jahr und Verkehrsunternehmen auf-

schlüsseln). 

 

 

Frage 3: Aus welchen Gründen haben BVG A.ö.R. 

und S-Bahn Berlin GmbH jeweils auf Forderungen ge-

genüber säumigen Kund*innen aufgrund „erhöhter Be-

förderungsentgelte“ verzichtet? 

 

Antwort zu 2 und 3: Die BVG hat zu 2 und 3 übermit-

telt: „Ein Verzicht auf Forderungen erfolgt bei der BVG 

nicht. 

Bei Forderungen, die gemäß der VBB-Tarif- und 

VBB-Beförderungsbedingungen die Voraussetzungen zur 

Ermäßigung des ´Erhöhten Beförderungsentgelts´ erfül-

len, erfolgt eine Ermäßigung von 40 auf 7 EUR, der An-

teil an den Gesamtforderungen liegt bei ca. 18%. Weiter-

hin werden Forderungen im Rahmen von Einzelfallprü-

fungen aus Kulanz oder wegen Uneinbringbarkeit ausge-

bucht.“ 

 

 

Frage 4: Mit welchen Inkassounternehmen haben 

BVG A.ö.R. und S-Bahn Berlin GmbH in den Jahren seit 

2010 zusammengearbeitet? 

 

Die BVG hat hierzu übermittelt: „Die BVG steht mit 

der ´arvato Infoscore Forderungsmanagement GmbH´ 

Rheinstraße 99 in 76532 Baden-Baden im Vertrag.“ 

 

 

Frage 5: Wie viele Vorgänge mit offenen Forderungen 

gegenüber säumigen Kund*innen aufgrund „erhöhter 

Beförderungsentgelte“ haben BVG A.ö.R. und S-Bahn 

Berlin GmbH in den Jahren seit 2010 an Inkassounter-

nehmen übergeben? (Bitte nach Jahr und Verkehrsunter-

nehmen aufschlüsseln.) 

 

Die BVG hat hierzu übermittelt: „Die BVG hat im 

Rahmen des Inhalts der vertraglichen Vereinbarungen für 

die Jahre 

2010 312.871 

2011 171.480 

2012 141.490 

2013 213.637 

2014 307.900 
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Vorgänge von erhöhtem Beförderungsentgelt an das 

oben erwähnte Inkassounternehmen übergeben.“ 

 
 

Frage 6: Wie hoch war die Summe der offenen Forde-

rungen (in Euro) gegenüber säumigen Kund*innen auf-

grund „erhöhter Beförderungsentgelte“, die BVG A.ö.R. 

und S-Bahn Berlin GmbH in den Jahren seit 2010 an 

Inkassounternehmen übergeben haben? (Bitte nach Jahr 

und Verkehrsunternehmen aufschlüsseln.) 

 

Die BVG hat hierzu übermittelt: „Die Summe ergibt 

sich in der Regel aus der lt. VBB-Tarif und VBB-

Beförderungsbedingungen je Einzelfall geschuldeten 

Forderung.“ 

 

 

Frage 7: Wie hoch waren die Einnahmen, die Inkasso-

unternehmen in den Jahren seit 2010 durch das Einziehen 

offener Forderungen gegenüber säumigen Kund*innen 

der BVG A.ö.R. und der S-Bahn Berlin GmbH aufgrund 

„erhöhter Beförderungsentgelte“ erzielt haben? 

 

Die BVG hat hierzu übermittelt: „Anteilig am Ge-

samtübergabevolumen wurden durch das Inkassounter-

nehmen folgende Realisierungsquoten erreicht: 
 

2010  47% 

2011  53% 

2012  58% 

2013  56% 

2014  50%“ 

 
 

Frage 8: Wie viele gerichtliche Mahnverfahren haben 

BVG und S-Bahn in den Jahren seit 2010 gegenüber säu-

migen Kund*innen aufgrund erhöhter Beförderungsent-

gelte eingeleitet? (Bitte nach Jahr und Verkehrsunterneh-

men aufschlüsseln). 

 

Frage 9: Wie hoch waren die Gerichts- und Prozess-

kosten, die in den Jahren seit 2010 durch das Einziehen 

von offenen Forderungen der BVG A.ö.R. und der S-

Bahn Berlin GmbH gegenüber säumigen Kund*innen 

aufgrund „erhöhter Beförderungsentgelte“ entstanden 

sind? (Bitte nach Jahr und Verkehrsunternehmen auf-

schlüsseln). 

Die BVG hat zu 8 und 9 übermittelt: „Die BVG leitet 

selber keine gerichtlichen Mahnverfahren ein, diese sind 

Inhalt der vertraglichen Vereinbarung.“ 

 

 

Berlin, den 11. März 2015 

 

 

In Vertretung 

 

Christian  Gaebler 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Mrz. 2015) 

 

 


